
 

 

Johannesstraße 4-6 Tel.: 07431 121-0 

72458 Albstadt     

E-Mail: info@wgs-albstadt.de  

    

Bescheinigung über ein sechswöchiges Praktikum in einer 

sozialpädagogischen Einrichtung  
als Voraussetzung für Aufnahme in die Praxisintegrierte Ausbildung 3BKSPIT oder für das 

Zweijährige Berufskolleg für Sozialpädagogik 2BKSP bei einem Überspringen des 1BKSP* 

 

Name und Vorname 

 

 

 

hat das sechswöchige Praktikum in folgender sozialpädagogischer Einrichtung absolviert: 

 

Name der Einrichtung 
 
 

 

Träger  
 

 

 

Adresse 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

E-Mail 

 

 

 

Praxisanleiter*in 

 

 

 

Zeitraum (6 Wochen Vollzeit) 

 

 

 

Ggfs. Angabe Zeitraum 

Praktikum in Stunden (6 

Wochen - ca. 230 Std.) 

 

Altersgruppe der Kinder □ 1-3 Jahre     

□ 6-12 Jahre               

□ 3-6 Jahre 

□ 12-18 Jahre 

 

 

 

 

 

Ort und Datum 

 

 

 

Unterschrift (Vertreter*in des Trägers oder Praxisanleitung) 

 

* Voraussetzung für die Aufnahme an die Fachschule für Sozialpädagogik ist bei bestimmten Bedingungen 

auch „ein jeweils sechswöchiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung, welches innerhalb der 

letzten fünf Jahre unter Anleitung einer Fachkraft nach § 7 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 des 

Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) absolviert wurde.“ (§9 BKSPIT-VO). 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-KiTaGBW2009V33P7/format/xsl?oi=Cm249eeBGD&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-KiTaGBW2009V33P7/format/xsl?oi=Cm249eeBGD&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

